
Arbeiter rÄ ringen‘ hat; sehr s1ie sich ın Ein Stück Zeitgeschichte wird 1eT ebendig un!
die Defensive drängen lassen. Offensive Heraus- dem Vergessen entrissen. Der Leser stimmt mıiıt
forderung der Welt 1m Namen gehört> dem V£t darin überein, daf das Phänomen des

religiösen Sozialismus, der ın der Z wischen-verzichtbar ZuUur Sendung der Kirche
Das Sachverzeichnis äßt eichter Durchblicke kriegszeit ın mehreren europäischen Ländern
uUurcC die differenzierten Überlegungen finden vorhanden Wal (Entwicklung und e° Fundie-
Linz alter Suk rungsversuche des religlıösen Sozialismus ım

deutschsprachigen Kaum werden urz ckiz-
NELL-BREUNING OSWALD VON, Gerechtig- zıe ‚‚auch eute 1e] für die Bewußtwerdung
keit und Freiheit. Grundzüge katholischer S07z1al- der Verantwortung der Kirche auf sozialem Ge-

biet beitragen”‘ könne 13) Als Zeichen eiınerlehre 363.) Soziale Brennpunkte kuropa- V.,
Wien 1980, Ppb 1 sfr 9.80 Bewußtseinsänderung ach 194  (n kann das Ma-
Kenner der Person und des erkes ell-Dreu- rmazeller Manıifest des (O)sterr. Katholikentages

1952 gelten, ın dem Staatskırchentum wıe uchnıngs betonen, da{(ßs sıch VO aktuellen g- das Protektorat einer Partei ber die Kirche alssellschaftlichen Fragen inspirieren und heraus- mıt der Sendung der Kirche unvereinbar erklärtordern 1e ( un: ihrer Bewältigung seiıne wurden. 1974 stellt der ()sterr 5Synodale Vor-‚‚praxisorientierte Theorie“ entwart. S50 tinden
sich uch ın diesem Buch, das der Vt auf Anre- gang fest ‚„‚Dieser Weg, den die Kirche ın ()ster-

un: Wunsch der Kath Sozialakademie reich 1m Geist des ‚Marıazeller Manitests konse-
5!sterreichs als systematische Darstellung der ist, hat sich als richtig erwıiesen"

(Dokumente des (Osterr. 5ynodalen organgs,kath Soziallehre ın ihren Hauptbereichen g- Wien 197/4, 37) DDer ‚‚Fünfjahresbericht ber denschrieben hat, grundsätzliche Aussagen un: Stand der esellschaftlichen Wirksamkeit derüberliefertes Lehrgut ın Auseinandersetzung mıit Kirche ın sterreich‘‘ (Abschnitt ‚‚Politik”,gesellschaftlichen Problemstellungen, Umm „1N enthalten ın ‚Kirche ın COsterreich Berichte,och Offene un! umstrittene Fragen” tiefer ein-
zuführen un! uch das Küstzeug Z bieten, sich Überlegungen, Entwürtfe‘”, Graz äßt CTI-

mıiıt ‚‚anderen Überzeugungen und eltan- kennen, daß dieser Weg uch ın den /Ver Jahren
beharrlich beibehalten wurde VAgegensätzli-schauungen auf gleicher ene  x auseinanderzu- cher Meinungen und mancher Mißverständ-setzen und „‚ein zutreffendes Verständnis des- nısse.

SCHI, WIr vertreten, erschließen können”
11) Damals freilich (1926) als einıge ‚‚Außenseiter
Verschiedene Sachbereiche und damit uch des kirchlichen Lebens”“ sıch Zu Gründung des
wichtige ordnungspolitische Probleme werden Bundes Religiöser Sozialisten IN den Metallar-

beiter, den ‚‚kleinen“‘ tto Bauer (zum Unter-und  aufgegriffen: ensch un! Gesellschaft, Staat
Kirche, Grundwerte und Grundrechte, In- schied Dr tto Bauer genannt) ZUSaTIll-

eressen und Konflikte, kEigentum und Einkom- menschlossen, WarTr 05 anders: bestand eın
mMen, Kapital un: Arbeit (unter FEinschlufß des Bündnis der Kirche miıt der Christlichsozialen
Ihemas ‚‚Mitbestimmung”, dem sich der Vf cseıit arte1, WarTr ungleich schwieriger, einzutreten
mehr als Jahren intensiv widmet), iınternatıo- für ‚„die Verwirklichung des Sozialismus als eine

uns VOoO uNnseremM religiösen (Gjewissen geboteneale politische UOrdnung und Weltwirtschafts-
ordnung. Alle Überlegungen und Schlußfolge- Aufgabe” un| „‚,‚dqus echter christlicher Verant-
rungen des Vf£., die als SeINE Auffassung der wortung un! Gewissenspflicht a der Aufgabe
kath Soziallehre gewertet wıssen möchte, sind der proletarischen Freiheitsbewegung
verankert ın dem Verständnis VOoO Menschen, mit(zu)arbeiten“‘ 33)
wıe die TC darlegt. Die ntwor auf die
Fra e ‚„„Was ıst der Mensch?“ pragt etztlich die Der Vt beschreibt die Geschichte dieses Bundes

und dessen Kıngen sein Religions- und S50-Au fassung Vo Mensch und Gesellschaft, VvVon zialismusverständnis. Entscheidende Knoten-Recht und Gerechtigkeit; VOT allem das Trste und punkte wWwWaTlTen die agungen für Christentumdas letzte Kapitel dieses Buches nehmen auf und Sozialiısmus (Wiıen, November 1928 un (Jk-diese Grundfrage des ‚‚Menschenbildes”“‘ Bezug.
Mit ecC empfiehlt Vft die Benützung des er 1929); auf der ersten sprach der ın diesen
ausführlichen Sachverzeichnisses, das QWVuerver- Jahren die (sozialistische) Arbeiterschaft sehr

bemühte Priester Michael Pfhegler. Die Ziele undbindungen herstellen hiılft un aufzeigt, wıe glei- Wege der religiösen Sozialisten (Osterreichsche Fragen un Schwierigkeiten ın verschiede- vurden 1 ‚„‚Berndortfer Programm””, 1930, BE-nen Zusammenhängen wiederkehren Ebentalls Oorm Die Entwicklung des Bundes Wäar be-
4 tehlen ware as Studium dieses erkes
ıIn Ver indung mıiıt dem anderen: ‚„‚Soziallehre mMm durch Auseinandersetzungen mıiıt der
der Kıirche Erläuterun der lehramtlichen kath MC und einıgen ıhrer wichtigen Keprä-
Okumente  : (Wien 1979); beide Bücher geben sentanten (z mıiıt Joh Messner), nıt den I[11aT-

xistischen Theorien, mit der Freidenkerbewe-eiıne umfassende Darstellung des sozialen Den-
kens der kath Kirche. ZunNng un: mıiıt dem aufkommenden Faschismus.

alter Suk Die Sozialenzyklika Quadragesimo annn (1931),lınz besonders ihre Behauptung, ’r ist unmöglich,
AUSSERMAIR [8) Kırche und Sozialdemokra- gleichzeıtig Katholik un wirklicher S0O71a-
HE, Der Bund der religiösen Sozialisten 1ıst sSe1n“ (Nr. 120), brachte zusätzliche
1926—-1934 234.) Europa- V., Wien 1979 art Schwierigkeiten für den Bund 1934 wurde er als
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Arbeiter „zu ringen" hat; zu sehr hätte sie sich in 
d ie Defensive drängen lassen. Offensive Heraus­
forderung der Welt im Namen Gottesgehörtun­
verzichtbar zur Sendung der Kirche (199). 
Das Sachverzeichnis läß t leichter Durchblicke 
durch die differenzierten Oberlegungen finden. 
Linz Walter S11k 

NELL-BREUNING OSWALD VON, Gerechtig­
keit 11nd Freiheit. Grundzüge katholischer Sozial­
lehre. (363.) (Soziale Brennpunkte 8) Europa-V., 
Wien 1980, Ppb. S 80.-, DM 10.-, sfr 9.80. 

Kenner der Person und des Werkes Nell-Breu­
nings betonen, daß e r sieh stets von aktuellen ge­
sellschaftlichen Fragen inspirieren und heraus­
fordern ließ und zu ihrer Bewältigung seine 
„ praxisorientierte Theorie" entwarf. So finden 
sich auch in diesem Buch, das der Vf. auf Anre­
gung und Wunsch der Kath . Sozialakademie 
Osterreichs als systematische Darstellung der 
kath. SozialJehre in ihren Hauptbereichen ge­
schrieben hat, grundsätzliche Aussagen und 
überliefer tes Lehrgut in Auseinandersetzung mit 
gesellschaftlichen Problemstellungen, um so „ in 
noch offene und umstrittene Frage n" tiefer ein­
zuführen und auch das Rüstzeug zu bieten, sich 
mit „anderen Überzeugungen und Weltan­
schauungen auf gleicher Ebene" ausei.na nderzu­
setzen und „ein zutreffendes Verständnis des­
sen, was wir vertreten, erschließen zu können" 
(11). 
Verschiedene Sachbereiche - und damit auch 
wichtige ordnungspolitische Probleme werden 
aufgegriffen: Mensch und Gesellschaft, S taat 
und Kirche, Grundwerte und Grundrechte, In­
teressen und Konflikte, Eigentum und Einkom­
men, Kapital und Arbeit (unter Einschluß des 
Themas „ Mitbestimmung", dem sich der Vf. seit 
mehr als 10 Jahren intensiv widmet), internatio­
nale politische Ordnung und Weltwirtschafts­
ordnung. Alle Oberlegungen und Schlußfolge­
rungen des Vf., die er als seine Auffassung der 
kath. Sozia lJehre gewertet wissen möchte, sind 
verankert in dem Verständnis von Menschen, 
wie d ie Kirche es darlegt . Die Antwort auf d ie 
Frage „ Was ist der Mensch?" prägt letztlich die 
Auffassung von Mensch und Gesellschaft, von 
Recht und Gerechtigkeit; vor allem das erste und 
das letzte Kapitel dieses Buches nehmen auf 
diese Grundfrage des „Menschenbildes" Bezug. 
Mit Recht empfiehlt Vf. die Benützung des 
ausführlichen Sachverzeichnisses, das (.2uerver­
bindungen herstellen hilft und aufzeigt, wie glei­
che Fragen und Schwierigkeiten in verschiede­
nen Zusammenhängen wiederkehren. Ebenfalls 
zu empfehlen wäre das Studium dieses Werkes 
in Verbindung mit dem anderen: ,,Soziallehre 
der Kirche - Erläuterungen der lehramtlichen 
Dokumente" (Wien 1979); beide Bücher geben 
eine umfassende Darstellung des sozialen Den­
kens der kath. Kirche. 
Linz Walter S11k 

AUSSERMAIR JOSEF, Kirche rmd Sozialde111okra­
tie. Der Bund der religiösen Sozial isten 
1926-1934. (234.) Europa-V. , Wien 1979. Karl. 

Ein Stück Zeitgeschichte wird hier lebendig und 
dem Vergessen entrissen. Der Leser stimmt mit 
dem Vf. darin überein, daß das Phänomen des 
religiösen Sozialismus, der in der Zwischen­
kriegszeit in mehreren europäischen Ländern 
vorhanden war (Entwicklung und theol. Fundie­
rungsversuche des religiösen Sozialismus im 
deutschsprachigen Raum werden kurz s kiz­
ziert), ,,auch heute viel für die Bewußtwerdung 
der Verantwortung der Kirche auf sozialem Ge­
biet beitragen" könne (13). Als Zeichen einer 
Bewußtseinsänderung nach 1945 kann das Ma­
riazeller Manifest des Osterr. Katholikentages 
1952 gelten, in dem Staatskirchentum wie auch 
das Protektorat einer Partei über d ie Kirche als 
mit der Sendung der Kirche unvereinbar erklärt 
wurden. 1974 s tellt der Osterr. Synodale Vor­
gang fest: ,,Dieser Weg, den d ie Kirche in Oster­
reich im Geist des ,Mariazeller Manifests' konse­
quent gegangen is t, hat sich als richtig erwiesen" 
(Dokumente des Osterr. Synodalen Vorgangs, 
Wien 1974, 37). Der „Fünfjahresbericht über den 
Stand der gesellschaftlichen Wirksamkeit der 
Kirche in Osterreich" (Abschnitt C „ Politik", 
enthalten in „Kirche in Osterreich - Berichte, 
Oberlegungen, Entwürfe", Graz 1979) läßt er­
kennen, daß dieser Weg auch in den 70er Jahren 
beharrlich beibehalten wurde - trotz gegens,'i t7Ji­
cher Meinungen und mancher Mißverständ­
nisse. 
Damals freilich (1926), als einige „Außenseiter 
des kirchlichen Lebens" sich zur Griindung des 
Bundes Religiöser Sozialis ten um den Metallar­
beiter, den „ kleinen" O tto Bauer (zum Unter­
schied zu Dr. Otto Bauer so genannt) zusam­
menschlossen, war es anders: es bestand ein 
Bündnis der Kirche mit der Christlichsozialen 
Partei, es war ungleich schwieriger, einzutreten 
für „die Verwirklichung des Sozial is mus als eine 
uns von unserem religiösen Gewissen gebotene 
Aufgabe" und „aus echter christlicher Verant­
wortung und Gewissenspflicht an der Aufgabe 
der proletarischen Fre iheitsbeweg ung 
mit(zu)arbeiten" (33). 

Der Vf. beschreibt die Geschichte dieses Bundes 
und dessen Ringen um sein Religions- und So­
zialismusverständnis. Entscheidende Knoten­
punkte waren die Tagungen für Christentum 
und Sozialismus (Wien, November 1928 und Ok­
tober 1929); auf der ersten sprach der in d iesen 
Jahren um die (sozialistische) Arbeiterschaft sehr 
bemühte Priester Michael Pfliegler. Die Ziele und 
Wege der religiösen Sozialisten Osterreichs 
wurde n im „Berndorfer Programm", 1930, ge­
formt. Die Entwicklung des Bundes war be­
stimmt durch Auseinandersetzungen mit der 
kath . Kirche und einigen ihrer wichtigen Reprä­
sentanten (z. B. mit Joh. Messner), mit den mar­
xistischen Theorien, mit der Freidenkerbewe­
gung und mit dem a ufkommende n Faschismus . 
Die Sozialenzyklika Quadragesimo anno (1931), 
besonders ihre Behauptung, ,,es is t unmöglich, 
gleichzeitig guter Katholik und wirklicher Sozia­
list zu sein" (Nr. 120), brachte zusätzliche 
Schwierigkeiten für den Bund. 1934 wurde er als 
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ıne der ersten sozialdemokratischen UOrganisa- der NIC jeder unumschran. zustimmen wird.
thhonen aufgelöst, Der letzte Teil befaßt sich mıt dem Verhältnis VoO
Die Geschichte dieses Bundes, dessen Mitglieder Kırche un aa 1m allgemeinen un!| ın den ein-
‚‚das Heimatrecht ın der Partei un ıIn der Kirche zeinen deutschsprachigen Ländern SOWIE ın
anstrebten”‘‘, und der „Von seiner Gründung bis Frankreich Die kleinsten Einheiten, die jeweilsseinem Verbot 1934 ach allen Seiten hin ıne VO einem eıgenen utor behandelt werden,
eigenständige Haltung eingenommen hat“‘ (183) sind 6F durchnumerierte
ist reich belegt durch Zitate aus zeıtgenössischem Von den einzelnen KRechtsinstituten wird das
Schrifttum, VOT em aQus dem wichtigsten (Or- weitergeltende ec des 1E mıiıt
an des Bundes religiöser Sozialisten ‚‚Der

mıiıt Faksimeles von
den nachkonziliaren AÄnderungen als geltendesMenschheitskämpfer”‘, ecCc dargestellt. Meist finden sich 1mM Klein-

Flugblättern, kinladungen zu Veranstaltungen druck der In merkungen Hinweise auf die ın
etc. und durch die Wiede abe Vo wel nter- den Entwürfen ZU| vorgesehenenVIEWS mıit +o Bauer In ien (19/74 und 1975) KRegelungen. Grundsätzliche Fragen und SpaTr-Diese Arbeit bietet neben den aufschlußreichen SaImIne Prognosen künftiger Entwicklungen sind
Hauptinformationen uch ıne Fülle VOoO interes- Oft ın eigenen SS behandelt Das kirchliche Parti-

kularrecht und die staatskirchenrechtlichen Be-santen Details, beispielsweise SI das Kapitel‚‚Stimmen ‚Quadragesimo Nnno  000 genannt summungen werden Je ach Materie un: utor
Das Nachwort (von Weidenholzer) ‚‚Zur Ak- mıit verschiedener Ausführlichkeit eingebaut,ualıtät des religiösen Sozialismus““ sich e1- wobei her eın eichtes Übergewicht der BRD
gentlich mehr mit dem Verhältnis Vo Kirche bemerken ist
Uun!: Sozialismus auseinander als mıiıt den Mög- Zweck des Werkes ist offenkundig ıne solide,liıchkeiten und der Wirklichkeit eines religiösen ausreichende Intftormation ber das gesamte g -S0zialismus ın der heutigen OsterT. Situabhon. genwärtige Recht der lateinischen Kirche für den
Manche Behauptungen könnten mißverstanden Bedart ın Lehre un Praxis Im deutschen 5Sprach-werden, weil S1E V wenig klar dargelegt sind, Taum. Dieser Zweck wird hervorragend rtüllt
etwa dort, der Begriff der berufsständischen Mehr dart [11lda  - hne Sprengung des Rahmens
Ordnung / wenig abgehoben erscheint VO e1- NIC| erwarten Nähere Details muß un! <ann
nerTr geburts- bzw herrschaftsständischen Ord-
NUunNg; uch die Verbindung: differenzierter Ei- schließen; diıe Geschichte des Kirchenrechts ist

[Na  > a us den Quellen- und Literaturangaben CT-

kath S0ziallehre mıiıtgentumsbegriff der ftast Sahnız aus eklammert; Reformvorschläge, die
‚‚Linkskatholizismus” ıst ohl nıcht zutreffend. ber den INe  a} der Schemata ZUTr Kodexre-
Lıinz Walter Suk form hinausgehen, der Rar systemtranszen-dente ritik werden selten erwähnt; dafß al-
KIR  HENRECHT ler Bemühun Objektivität die utoren

Ansichten (die me1ıst radikalenULLER H SCHMITZ. Hg.) ihre persönlic
Grundriß des nachkonziliaren Kırchenrechts. ALI ıl Neuerungen abhold sind) einbringen, mu als
969.) Pustet, Regensburg 1980 Ln selbstverständlich angesehen werden.

Der ‚‚GrNKirchR”“ (empfohlene Zitationsweise)Man beginnt sich a die relative Dauerhaftigkeit ıst eın für den theol. un: kirchenrechtlichen
des ın Reform befindlichen kath Kirchenrechts Fachmann unentbehrliches, für den Praktiker
Z gewöhnen. Ein Zeichen dafür ıst as Erschei- mindestens wertvolles Studien- un!| achschla-
NCn dieser ersten umfangreichen Gesamtdarstel- gewerk, das wesentlich beitragen kann, die be-
lung des enwärtigen Kirchenrechts 1mM deut- stehende Unsicherheit ber das geltende Kir-
schen SpraCc [aum Der Unterschied L, den frü- chenrecht E überwinden.
heren e  T- und Handbüchern fälltins Auge: Die Graz Hans Heimer]!
Kommentierung des (< st einer NeUeEN, SINN-
vollen 5Systematik und Darstellungsweise gEeWI-chen, der Alleingang eines utors mud(ßte aNnge- SCHMITZ HERIBERT, Auf der Suche nach einem

Kırchenrecht Die Entwicklung von 1959 bissichts der Komplexität Un des Umfanges der
1978 (96.) Herder, Freiburg 1979 art lamaterie der Zusammenarbeit VO namhaften

13.80.Kirchenrechtlern Platz machen.
Der Teil behandelt als ‚‚Grundlagen”‘ die Herder plan die erausgabe eines gröfßerenTheologie un!: die Reform des Kirchenrechts erkes ber kirchliche Zeitgeschichte. Diese ArT-
wıe Kirchenrechtswissenschaft un! Kirchen- beit des Orstandes des Kanonistischen nsthituts
rechtsstudium:; auch die ‚‚Allgemeinen Nor-
men  0V tinden hier Raum. Im Teil ber die Ver-

der Uniwversität München ıst als Beitrag die-
SE Werk gedacht un!| wird u gesondert VOT-

fassung der Kirche ıst etwa das aufgenommen, gelegt, ıne dem weiterführenden Ges räch
Was bisher das Buch des CIC enthielt; jedoch ber die Reform des Kirchenrechts sachdienliche
wird, der Gliederung der Kirchenkonstitution Information d 1eftern.
des Konzils entsprechend, eın Kap ber die Johannes AXUI., dessen Pontifikat Vo vielen
Gilieder der Kırche vorangestellt. Am umfang-

wurde, das ber tatsächlich ıne 1n ihren Aus-
zunächst als ‚„„‚Übergangs‘“lösung angesehen

Kirche”‘, der nicht MNUur die aterien des I1 Bu-
reichsten zeigt sich der eil ‚‚Die Sendung der

wirkungen bis heute spürbare Wende bedeutete,
ches des E AC umfaßt, sondern uch das Straf- hat uch 1m Bereich des kanonischen Kechts g -TeC und die Gerichtsbarkeit eine Einteilung, wichtige Impulse gesetzt Sch wil] den VO 1959
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eine der ersten sozialdemokratischen Organisa­
tionen aufgelöst. 
Die Geschichte dieses Bundes, dessen Mitglieder 
„das Heimatrecht in der Partei und in der Kirche 
anstrebten", und der „von seiner Gründung bis 
zu seinem Verbot 1934 nach allen Seiten hin eine 
eigenständige Haltung ein genommen hat" (183), 
is t reich belegt durch Zitate aus zeitgenössischem 
Schrifttum, vor allem aus dem wichtigsten Or­
gan des Bundes religiöser Sozialisten „ Der 
Menschheitskämpfer", mit Faksimeles von 
Flugblättern, Einladungen zu Veranstaltungen 
etc. und durch die Wiedergabe von zwei Inter­
views mit O tto Bauer in Wien (1974 und 1975). 
Diese Arbeit bietet neben den aufschlußreichen 
Hauptinformationen auch eine Fülle von interes­
santen Details, beispielsweise sei das Kapitel 
,,Stimmen zu ,Quadragesimo anno'" genannt. 
Das Nachwort (von J. Weidenholzer) ,,Zur Ak­
tua.lität des religiösen Sozialismus" setzt sich ei­
gentlich mehr mit dem Verhältnis von Kirche 
und Sozialismus auseinander als mit den Mög­
lichkeiten und der Wirklichkeit eines religiösen 
Sozialismus in der heutigen österr. Situation. 
Manche Behauptungen könnten mißverstanden 
werden, weil sie zu wenig klar dargelegt sind, 
etwa dort, wo der Begriff der berufsständischen 
O rdnung zu wenig abgehoben erscheint von ei­
ner geburts- bzw. herrschaftsständischen Ord­
nung; auch d ie Verbindung: differenzierter Ei­
gentumsbegriff der kath. Soziallehre mit 
,, Linkska tholizismus" ist wohl nicht zutreffend. 
Linz Walter Suk 

K I RCHENREC H T 

LISTL J. / MULLER H. / SCHMITZ H. (Hg .), 
Grundriß des nac/rkonziliaren Kirc/renrec/rts. (XLI u. 
969. ) Pustet, Regensburg 1980. Ln. DM 68.-. 

Man beginnt sich an die relative Dauerhaftigkeit 
des in Reform befindlichen kath. Kirchenrechts 
zu gewöhnen. Ein Zeichen dafür ist das Erschei­
nen dieser ersten umfangreichen Gesamtdarstel­
lung des gegenwärtige n Kirchenrechts im deut­
schen Sprachraum. Der Unterschied zu den frü­
heren Lehr- und Handbüchern fällt ins Auge: Die 
Kommentierung des CIC ist einer neuen, sinn­
vollen Systematik und Darstellungsweise gewi­
chen, der Alleingang eines Autors muß te a nge­
sichts der Komplexität und des Umfanges der 
Materie der Zusammenarbeit von 46 namhaften 
Kirchenrechtlern Platz machen. 
Der 1. Teil behandelt als „Grundlagen" die 
Theologie und die Reform des Kirchenrechts so­
wie Kirchenrechtswissenschaft und Kirchen­
rechtsstudium; a uch die „Allgemeinen Nor­
men" finden hier Raum. Im 2. Teil über die Ver­
fassung der Kirche ist etwa das aufgenommen, 
was bisher das II. Buch des CIC enthielt; jedoch 
wird, der G liederu ng der Kirchenkonstitution 
des Konzils entsprechend, ein Kap. über die 
Glieder der Kirche vorangestellt. Am umfang­
reichsten zeigt sich der 3. Teil „Die Sendung der 
Kirche", der nicht nur die Materien des UJ . Bu­
ches des OC umfaßt, sondern auch das Straf­
recht und die Gerichtsbarkeit - eine Einteilung, 
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der nicht jeder unumschränkt zustimmen wird . 
Der letzte Teil befaßt sich mit dem Verhältnis von 
Kirche und Staat im allgemeinen und in den ein­
zelnen de utschsprachigen Ländern sowie in 
Frankreich. Die kleinsten Einheiten, die jeweils 
von einem eigenen Autor behandelt werden, 
sind 117 durchnumerierte§§. 
Von den einzelnen Rech tsinstituten wird das 
weitergeltende Recht des CIC zusammen mit 
den nachkonziliaren Änderungen als geltendes 
Recht dargestellt. Meist finden sich im Klein­
druck oder in Anmerkungen Hinweise auf die in 
den Entwürfen zum neuen CIC vorgesehenen 
Regelungen. Grundsätzliche Fragen und spar­
same Prognosen künftiger Entwicklungen sind 
oft in eigenen§§ behandelt. Das kirchliche Parti­
kularrecht und die staatskirchenrechtlichen Be­
stimmungen werden je nach Materie und Autor 
mit verschiedener Ausführlichkeit eingebaut, 
wobei eher ein leichtes Obergewicht der BRD zu 
bemerken ist. 
Zweck des Werkes is t offenkundig eine solide, 
ausreichende Information über das gesamte ge­
genwärtige Recht der latein ischen Kirche für den 
Bedarf in Lehre und Praxis im deutschen Sprach­
raum. Dieser Zweck wird hervorragend erfüllt. 
Mehr darf man ohne Sprengung des Rahmens 
nicht erwarten: Nähere Details muß und kann 
man aus den Quellen- und Literaturangaben er­
schließen; d ie Geschichte des Kirchenrechts ist 
fast ganz ausgeklammert; Reformvorschläge, die 
über den Rahmen der Schemata zur Kodexre­
form hinausgehen, oder gar systemtranszen­
dente Kritik werden selten erwähnt; daß trotz al­
ler Bemühungen um Objektivität d ie Autoren 
ihre persönlichen Ansichten (die meist radikalen 
Neuerungen abhold sind) einbringen, muß als 
selbstverständlich angesehen werden. 
Der „GrNKirchR" (empfohlene Zitationsweise) 
ist ein für den theol. und kirchenrechtlichen 
Fachmann unentbehrliches, für den Praktiker 
mindestens wertvolles Studien- und Nachschla­
gewerk, das wesentlich beitragen kann, die be­
s tehende Unsicherheit über das geltende Kir­
chenrecht zu überw inden. 
Graz Hans Heimerl 

SCHMITZ HERIBERT, Auf der Suche nach einem 
neuen Kirc/renrec/rt. Die Entwicklung von 1959 bis 
1978. (96.) Herder, Freiburg 1979. Karl. 1am. 
DM 13.80. 

Herder pla nt d ie Herausgabe eines größeren 
Werkes über kirchliche Zeitgeschichte. Diese Ar­
beit des Vorstandes des Kanonistischen Instituts 
der Universität München ist als Beitrag zu die­
sem Werk gedacht und wird nun gesondert vor­
gelegt, um eine dem weiterführenden Gespräch 
über d ie Reform des Kirchenrechts sachdienliche 
Information zu liefern. 
Johannes XXlll., dessen Pontifikat von vielen 
zunächst als „ Obergangs"lösung angesehen 
wurde, das aber tatsächlich eine in ihren Aus­
wi rkungen bis heute spürbare Wende bedeutete, 
hat auch im Bereich des kanonischen Rechts ge­
wich tige Impulse gesetzt. Sch. will den von 1959 


